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Spesenabrechnung 

    

 

Unter dem Menüpunkt Auswertung -> Berichte stellt Ihnen Aviation Office einen Bericht zur Erstellung einer 

Spesenabrechnung zur Verfügung: 

 
 

Hinterlegung der Spesensätze in der Datenbank 

In der Datenbank von Aviation Office sind für alle Reiseländer 
die gültigen Spesensätze in einer Tabelle hinterlegt. 
 
Unter dem Menüpunkt Stammdaten -> Weitere -> Spesensätze 
können Sie sich die Tabelle anzeigen lassen. 
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In den Stammdaten der Länder ist für jedes Land der 
Spesendatensatz angegeben, der für das jeweilige Land verwendet 
werden Soll 

In einigen Ländern gelten für einige Städte oder 
Regionen erhöhte Spesensätze. Zum Beispiel Paris in 
Frankreich. Deshalb besteht in Aviation Office die 
Möglichkeit jeden Flughafen mit einem Eintrag aus der 
Tabelle der Spesensätze zu verknüpfen. 

 
 

Dauer der Dienstreise 

Je nachdem, welche Option in der Berichtskonfiguration ausgewählt ist beginnt eine Dienstreise mit Check-In bzw. 

OFF-Block an der, in den Pilotenstammdaten hinterlegten Homebase des Mitarbeiters. Die Dienstreise endet je nach 

Einstellung mit On-Block bzw. Check-Out an der Homebase. Die Dauer der Dienstreise wird grundsätzlich anhand der 

lokalen Zeit am dienstlichen Wohnsitz des Mitarbeiters berechnet. 

Ermittlung des Spesensatzes 

Wenn die Dauer einer Dienstreise an einem Tag den Schwellenwert von 8 Stunden übersteigt, bestimmt 

Aviation_Office für diesen Tag aus der Flugstrecke einen relevanten Airport.   

 

 
Der relevante bestimmt den zu verwendenden Spesensatz. Anhand der Dauer der Dienstreise an diesem Tag wählt 

Aviation Office die Tabellenspalte aus, aus der dann der gültige Spesenbetrag abgelesen wird. 
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Bestimmung des relevanten Airports 

Aviation Office bestimmt den relevanten Airport anhand der Flugstrecke. Als relevanter Airport gilt immer der 

Airport, an dem die letzte Landung des Tages erfolgte. Die Homebase bleibt bei der Bestimmung des relevanten 

Airports unberücksichtigt.  

Wird der Umlauf kurz vor Mitternacht weitergeführt und erfolgt die Landung am Zielort erst nach Mitternacht (am 

nächsten Tag), wird der ICAO-Code des Zielorts in Klammern ausgegeben. 

Beispiel: 

 

Am 26.05.2009 erfolgte die letzte Landung vor Mitternacht in EDLE. Der Weiterflug nach LEVT erfolgte noch am 

26.05. Die Landung in LEVT erfolgt allerdings erst nach Mitternacht, also am 27.06. Der Spesensatz richtet sich nach 

dem Airport, auf dem die letzte Landung des Dienstreisetages erfolgte. Somit ergibt sich EDLE als relevanter Airport. 

Frühstücksabzug 

Aufwendungen für Verpflegung sind nach dem deutschen Steuerrecht grundsätzlich vom Mitarbeiter zu tragen. Der 

entstehende Mehraufwand wird ja durch die steuerfrei ausbezahlten Spesensätze pauschal ersetzt. 

In der Praxis kommt es nun häufig vor, dass Verpflegungsleistungen (z.B. Frühstück) in Hotelrechnungen enthalten 

sind und somit vom Arbeitgeber bezahlt werden. In diesem Fall verlangt der Gesetzgeber vom Arbeitgeber die 

angefallenen Beträge von den Spesen abzuziehen. 

Sind die Verpflegungsleistungen auf der Hotelrechnung explizit ausgewiesen müssen Sie diese im Rahmen der 

Flugdatenerfassung in Aviation Office eingeben: 

 

In der Spesenabrechnung führt dies zu einer entsprechenden Kürzung der Spesen: 

 
 

Bemerkung: 
Der Abzug des Frühstücks wird in der Spesenabrechnung schon am Tag zuvor angegeben. Beispiel: Gefrühstückt 
wurde am 23.05. in LIMF. Der Spesenabzug erscheint schon am 22.05.  

Auch wenn Verpflegungsleistungen auf der Hotelrechnung nicht explizit aufgeführt sind müssen die Spesen um den 

Frühstückspreis gekürzt werden. Hier beträgt der Abzug 20 Prozent des für den Unterkunftsort maßgebenden 

Pauschalbetrags für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Dienstreise mit einer Abwesenheit von mindestens 

24 Stunden. 
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Ist der Abzug in der Spesenabrechnung mit einem Stern gekennzeichnet, handelt es sich um einen, im Rahmen der 

Flugdatenerfassung explizit eingegebenen Verpflegungsaufwand. Ist der Betrag in der Spesenabrechnung nicht durch 

einen Stern gekennzeichnet, wurde der Abzug aus den Pauschalbeträgen berechnet. 

Verzichtserklärung 

Wenn Geschäftsreisende aus dienstlichen Gründen vor der Abreise im Hotel nicht frühstücken konnten, ist für sie der 

„Frühstücksabzug“ bei der Spesenabrechnung nicht erforderlich. Für diesen Fall kann in Aviation Office eine 

Verzichtserklärung eingegeben werden. Dies erfolgt bei den Betriebsdaten des jeweiligen Piloten: 

 

Bitte beachten Sie, dass eine Verzichtserklärung immer für das Datum hinterlegt wird, wann das Frühstück 
stattgefunden hätte. 

In der Spesenabrechnung führt das Eingeben einer Verzichtserklärung dazu, dass der Spesensatz nicht gekürzt wird. 

 
 

   

 

 

 

     

 

 


